
Anschrift des Antragstellers:

Name: Datum:

Straße: Telefon-Nr.:

Ort: Handy-Nr.:

E-Mail-Adresse (soweit vorhanden):

Stadtwerke Mechernich
Bergstraße 1

53894 Mechernich

A N T R A G  

 auf erstmalige Erstellung  eines Wasserleitungshausanschlusses

auf Erneuerung  eines Wasserleitungshausanschlusses

auf Umverlegung  eines Wasserleitungshausanschlusses

ich beabsichtige eine Regenwasser/Brauchwassernutzungsanlage zu errichten

(bitte fügen Sie eine Skizze und Beschreibung der Nutzungsanalge bei, aus der die 
genaue Funktionsweise hervorgeht, wie z.B. Verwendung im Hause, Leitungs- und Fließwege, 
Nacheinspeisung, Zwischenzählerstandorte) 

 ( zutreffende Felder sind unbedingt anzukreuzen)

Gemäß §§ 13 und 15 der Satzung der Stadt Mechernich über die öffentliche Wasserversorgung und den

Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Stadt Mechernich in der zur Zeit gültigen Fassung

beantrage ich hiermit den Anschluss/(Keine Vorschläge)/Umverlegung meines nachstehenden Grundstückes 
an die städtische Wasserleitung.

Lage des Grundstückes:

Straße: Haus-Nr. * Flur-Nr.:

Ort: Parzellen-Nr.:

Grundstücksfläche in m² insgesamt: Anzahl der Geschosse:

Grundstücksfläche in m² bis 50 m tief: Anzahl der Wohnungen:

Mitverlegung   (zutreffendes bitte ankreuzen)  :

Regionalgas Euskirchen GmbH KEV Schleiden Deutsche Telekom Stadtwerke Mechernich

Münsterstr. 9 Hindenburgstraße 13 Kuchenheimer Str. Thomas-Eßer-Str. 33 Bergstraße 1

53881 Euskirchen 53925 Kall 53881 Euskirchen 53879 Euskirchen 53894 Mechernich

Tel.-Nr.: 02251/708-0 Tel.-Nr.: 02441/82-0 Tel.-Nr.: 02251/704-1 Tel.-Nr.: 02251/ 909-0 Tel.-Nr.: 02443/49148

*Ohne die Angabe der Haus-Nr. ist eine weitere Bearbeitung nicht möglich. ** Weiler am Berge, Rißdorf

Bei mehr als 4 Wohneinheiten ist vom Installationsunternehmen der Spitzen- und Summen-
volumenstrom anzugeben (DIN 1988, Teil 3):  

Vs=Spitzendurchfluss    VR=Summe aller möglichen Entnahmen

oder    RWE Energie AG **

Kanal

eine Regenwasser/Brauchwassernutzungsanlage wird nicht errichtet/nicht betrieben

Gas Strom Telefon

vs=______l/s VR=          l/s



Gleichzeitig mit der Antragstellung verpflichte ich mich, die folgenden Auflagen und 
Bedingungen zu beachten:

1. Der Anschlussgraben auf dem privaten Grundstück kann von mir nach Angaben der Stadtwerke in Eigen-

leistung erstellt werden. Vorher hat in jedem Falle eine Einweisung durch das Personal der Stadtwerke

zu erfolgen. Ohne Einweisung oder falsch angelegte Leitungsgräben werden nicht genutzt.

2. Die Erdarbeiten im öffentlichen Verkehrsbereich werden ausschließlich durch einen von den Stadtwerken

beauftragten Unternehmer ausgeführt. Die Lieferung des Leitungsmaterials und die Leitungsverlegung er- 

folgen ebenfalls ausschließlich durch die Stadtwerke. Alle im Zusammenhang mit der Herstellung oder mit

der von mir gewünschten Umverlegung bzw. Veränderung des Hausanschlusses entstehenden Kosten 

werden von mir übernommen. Habe ich selbst oder durch Dritte Arbeiten im öffentlichen Verkehrsbereich 

ausgeführt bzw. ausführen lassen, erkläre ich mich damit einverstanden, dass mir diese Leistungen so be- 

rechnet werden, als ob die Arbeiten von den Stadtwerken durchgeführt worden wären.

3. Ich verpflichte mich, die Wasserversorgungsanlage hinter dem Wasserzähler gemäß den gültigen Bestim-

mungen der Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasserversorgungsanlagen (AVBWasserV), den 

anerkannten Regeln der Technik sowie den Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Mechernich 

durch ein Vertrags-Installations-Unternehmen ausführen zu lassen.

Das Installationsunternehmen muss von der Handwerkskammer zugelassen und lt. Installateurverzeichnis 

berechtigt sein, Arbeiten sowie Änderungen an der Wasserversorgungsanlage durchzuführen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist bei den Stadtwerken Mechernich die vom zugelassenen Installateur-

unternehmen unterschriebene "Fertigmeldung" einzureichen.

Sollte kein oder ein nicht berechtigtes Installationsunternehmen benannt werden, wird auf meine Kosten 

von mir oder den Stadtwerken ein Sachverständiger mit der Abnahme der Anlage beauftragt.

Mir ist bekannt, dass die Stadtwerke keinerlei Haftung für die erstellte Wasserversorgungsanlage 

hinter dem Wasserzähler übernehmen.

Dem Antrag sind beigefügt:

1. Eine Kopie des Lageplanes mit maßstabgerechter Eintragung des Bauvorhabens. In diesem Lageplan ist

die zu verlegende Hausanschlussleitung mit Angabe der gewünschten Dimension und der gewünschten

Lage eingezeichnet.

2. Eine Bauzeichnung, aus der die Anzahl der Geschosse und die gewünschte Lage des Wasserzählers im 

Gebäude hervorgeht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wasserzähler direkt an der Einführungs-

stelle des Hausanschlusses in das Gebäude an frostfreier, jederzeit zugänglicher Stelle angebracht wird.

  

Unterschrift


